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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §114 Abs2;

FinStrG §6 Abs2;

FinStrG §98 Abs3;

Rechtssatz

Durch die Wahrnehmung von Recht und P icht der Finanzstrafbehörden zur freien Beweiswürdigung nach § 98 Abs. 3

FinStrG konnte eine Verletzung der Unschuldsvermutung ebenso wenig bewirkt werden wie durch die Ablehnung von

Beweisanträgen, deren Durchführung im Sinne des § 114 Abs. 2 Satz 2 FinStrG im Interesse der Wahrheitsfindung nicht

notwendig erschien, weil sie sich etwa auf Sachverhalte erstreckten, denen für die Beurteilung der

Tatbildverwirklichung keine Bedeutung zukommen konnte.
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